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Inhalte
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▪ Rahmenbedingungen + Begriffe

▪ Was ist eine Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung?

▪ Kosten für die Satzung

▪ Ablauf + Verfahren
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Rahmenbedingungen
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Ziele

▪ Einbeziehung einzelner Außenbereichsflächen in den 

Zusammenhang bebauten Ortsteile

▪ Ermöglichung einer maßvollen Erweiterung des Innenbereichs

Erforderlichkeit 

▪ Ergänzungssatzung als Ergebnis einer umfassenden 

Bestandsaufnahme in einem Gebiet, in welchem die Gemeinde 

rasch Baurechte schaffen will und die städtebauliche Entwicklung 

keine oder nur in Teilbereichen über die Kriterien des § 34 Abs 1 

bis 3a BauGB hinausgehende Regelungen erfordert

Ziele und Erforderlichkeit der Einbeziehungssatzung
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Flächennutzungsplan
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Außenwirkung Flächennutzungsplan

Bauleitpläne

Flächennutzungsplan Bebauungsplan

▪ vorbereitender Bauleitplan

▪ keine Außenwirkung

▪ Verwaltungsinternum

▪ genehmigungspflichtig

▪ bindet die Gemeinde

▪ verbindlicher Bauleitplan

▪ Außenwirkung

▪ Satzung

▪ i.d.R. nicht genehmigungspflichtig

▪ bindet jedermann
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Innenbereich (§ 34 BauGB)

(1) 1 Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art 

und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 

Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.

2aDie Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; 

2bdas Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.

Innenbereich
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Innenbereich - Unbeplanter Innenbereich (§ 34 BauGB)

• Homogen – heterogen

• Außenbereich im Innenbereich

• Einfügungsgebot

o Subjektive Einschätzung vs. Objektive Beurteilung

o Ausdehnung – Entwicklung zu größeren Kubaturen

o Rahmenbildend – was fügt sich (noch) ein, was sind Ausreißer?

o Faktische Baugrenzen (vordere und hintere Baugrenzen)

Innenbereich
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Innenbereich - Unbeplanter Innenbereich (§ 34 BauGB) 

Hauptmerkmal: Eigenart der näheren Umgebung - Prüfungsabfolge:

• Entspricht die nähere Umgebung nach § 34 Abs. 2 BauGB einer Art des  Baugebiets nach §§ 2 ff BauNVO 

abarbeiten

-Falls ja, dann Merkmale nach §§2 ff BauNVO abarbeiten

- Meistens nein, dann § 34 Abs. 1 BauGB anwenden.

- Sorgfältige Bestandsaufnahme der näheren Umgebung

• Erfordernis des Einfügens

- Art der baulichen Nutzung

- Maß der baulichen Nutzung

- Bauweise

- Überbaubare Grundstücksflächen

- Dachform ist kein Kriterium des Einfügens

→ Das Einfügen bedeutet eine Festschreibung der vorhandenen Situation und keine nennenswerte Weiterentwicklung.

Innenbereich
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Außenbereich (§ 35 BauGB)

In den Außenbereich fallen alle Grundstücke, die nicht im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans 

liegen und die auch nicht zu einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil (unbeplanter Innenbereich) gehören.

Auch größere, von Bebauung umgebene Freiflächen können durchaus zum Außenbereich gehören, wenn sie 

den Bebauungszusammenhang deutlich unterbrechen. Für die Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit 

eines Vorhabens kommt es immer auf dessen konkrete räumliche Lage und damit auf die Zuordnung zu einer 

der Gebietskategorien an.  

- www. Wikipedia -

Außenbereich
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Außenbereich (§ 35 BauGB)

(1) (…) ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende 

Erschließung gesichert ist und wenn es

1 land- und forstwirtschaftlichem Betrieb dient und nur (…) 

untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt 
2 einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung dient
3 der öffentlichen Versorgung (…) oder ortsgebundenen gewerblichen 

Betrieb dient
4 wegen (…) Anforderungen, (…) nachteiliger Wirkung oder besonderer 

Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt werden soll
5 der Erforschung (…)  und Nutzung der Wind- und Wasserenergie dient
6 der energetischen Nutzung von Biomasse (…) dient
7 der Erforschung (…) der Kernenergie zu friedlichen Zwecken (…) dient
8 der Nutzung solarer Strahlungsenergie (…) dient

Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich
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Fallgestaltung Vorhaben im Außenbereich

• Privilegierte Vorhaben

• Sonstige Vorhaben

Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich
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Innenbereich + 

Außenbereich in 

Roßendorf
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Innenbereich(e) Rossendorf
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Innenbereich(e) Rossendorf
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Innenbereich(e) Rossendorf
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Klarstellungs- und 

Einbeziehungssatzung
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Beispiel Rednitzhembach
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Beispiel Heßdorf
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Beispiel Heßdorf
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Beispiel Eingriffs-/Ausgeichsbilanzierung
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Wesentliche Regelungsinhalte

▪ Klarstellung der Abgrenzung des Innenbereichs

▪ Einbeziehung einzelner Flächen

▪ Einzelne Festsetzungen nach § 9 BauGB, z. B.

▪ Dachformen

▪ grünordnerische Regelungen

▪ Zuordnung von Kompensationsmaßnahmen
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Auswirkungen für einbezogene Grundstücke

▪ Bauvorhaben müssen sich einfügen, hinsichtlich

• Art der baulichen Nutzung

• Maß der baulichen Nutzung

• Bauweise

• Überbaubare Grundstücksflächen

▪ Baugenehmigung weiterhin erforderlich
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Voraussetzungen für eine Einbeziehungssatzung (1)

▪ ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil muss vorhanden sein, der ergänzt werden soll

▪ kein Angrenzen an Bebauungspläne

▪ bauliche Prägung der einzubeziehenden Flächen erforderlich

▪ Einbezug einzelner Flächen, z. B. 

▪ Grenzvereinfachung

▪ Außenbereichsinseln

▪ bereits einseitig bebaute Straßen
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Voraussetzungen für eine Einbeziehungssatzung (2)

▪ Vereinbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

▪ kein Widerspruch zu den Darstellung des FNP

▪ kein Entstehen von Nutzungskonflikten (störempfindlichen und störende Nutzungen)

▪ keine Begründung von UVP-pflichtigen Vorhaben

▪ Abwägungsgebot

▪ Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander,

▪ auch unter Einbeziehungen der Auswirkungen auf die Umweltbelange
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Ablauf + Verfahren
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Verfahrensübersicht

▪ Aufstellungsverfahren vergleichbar 

Bebauungsplan

▪ Verfahrensdauer von ca. 1 Jahr möglich

1. Aufstellungsbeschluss

2. Ausarbeitung des 

Satzungsentwurfs mit Begründung

3. ggf. Gutachtenerstellung, z. B. 

Artenschutz

4. Frühzeitige Beteiligung von 

Behörden und Öffentlichkeit

5. Veröffentlichung des 

Plantentwurfs + 

Behördenbeteiligung

6. Abwägung aller Belange und 

Beschlussfassung

7. Bekanntmachung und 

Inkrafttreten
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Kosten
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Kostenpositionen

▪ Kosten für ein Planungsbüro

▪ Erarbeitung kombinierte Klarstellungssatzung

▪ Eingriffs- /Ausgleichsregelung

▪ Begutachtung planexterner Ausgleichsflächen

▪ Leistungen zur Durchführung der Beteiligungsverfahren

▪ Kosten für Erwerb/Herstellung der Ausgleichsflächen-/maßnahmen

▪ Aufwendungen der Verwaltung



Hintergrund verdunkeln:

Rechtsklick auf Bild

-

-

-

Zeit für Ihre Fragen
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